
forsdiung der Geschichte Böhmens und Polens im 13. und 14. Jahrhundert ist die 
vorliegende Untersuchung ein bedeutender Meilenstein. 

München H o r s t G l a s s 4 

Guido Kisch, Die Prager Universität und die Juden 1348—1848. 

B. R. Grüner Verlag, Amsterdam 1969, 239 S., hfl. 30.—. 

Guido Kisch, einer der verdientesten Rechtshistoriker Mitteleuropas, hat dieses 
Buch 1934 in Halle zum ersten Mal der Öffentlichkeit übergeben; der politische 
Terror, unter dem zunächst die deutsche und bald die europäische Wissenschaft 
in der Folgezeit litt, rechtfertigen den Neudruck aus dem Jahr 1969. Das Thema 
ist wichtig genug, um dieses Buch auch acht Jahre nach seinem Erscheinen noch aus
drücklich bekannt zu machen. Der Band, mit einem reichen Anmerkungsapparat 
und einem Urkundenappendix, der für das Thema selbst eine Fundgrube darstellt, 
bringt in zehn Kapiteln in loser Folge Beispiele zu seinem Thema. Nachdem zuerst 
geklärt wird, daß es sich bei dem Ausschluß der Juden vom Universitätsstudium 
keinesfalls um eine Zurücksetzung handelt, denn die Universität als kirchliche An
stalt hatte in der Prager Judengemeinde ein geistiges Zentrum, eine „Talmud
hochschule" als Gegenstück, zeigt der Verfasser dann Beispiele für gutes und schlech
tes Einvernehmen zwischen Juden und Studenten und schließlich die allmähliche 
Entwicklung der ersten Studienzulassungen nach dem Toleranzpatent von 1781, 
die ersten jüdischen Doktoren und endlich die ersten jüdischen Professoren gut 
hundert Jahre später. Dazwischen gilt dne Kapitelfolge der jüdischen Medizin, 
ihrer Ausbildung, ihren ersten Kontakten zur Universitätsmedizin außerhalb Prags 
und der Aufsichtführung der Prager medizinischen Fakultät über das jüdische 
Medizinalwesen. Das Buch ist ein interessanter Beitrag zur Bildungsgeschichte des 
Prager Judentums. Es steht im weiteren Zusammenhang mit der bemerkenswerten 
historischen Forschung der Prager wie der böhmischen und mährischen Judenge
meinden überhaupt, denen bei allen Arbeiten über die Geschichte der böhmischen 
Länder gehörige Beachtung zuteil werden sollte. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Anton Gin dely, Geschichte der böhmischen Finanzen von 1526 bis 1618. 
Sonderdruck aus dem XVIII. Band der Philosophisch-Historischen Classe der kai
serlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1868. 

Verlag des Wissenschaftlichen Antiquariats H. Geyer, unveränderter Nachdruck Wien 1971, 
79 S. 

Adolf Beer, Die Staatsschulden und die Ordnung des Staatshaushalts unter 
Maria Theresia. 

Verlag des Wissenschaftlichen Antiquariats H. Geyer, unveränderter Nachdruck der Aus
gabe 1895, Wien 1972, 135 S. 
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Von diesen beiden Nachdrucken von Arbeiten korrespondierender bzw. wirk
licher Mitglieder der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien verdient 
in erster Linie A. Gindelys Untersuchung gewürdigt zu werden. Sie versteht sich 
als „ein Baustein für eine künftige Finanzgeschichte" Gesamtösterreichs, welche für 
den Zeitraum von 1526 bis 1618 aus den Finanzgeschichten der Einzelländer unter 
Berücksichtigung ihrer ständisch-gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgehen soll. 

Das erste Kapitel (S. 3—18) bietet die Geschichte des außerordentlichen könig
lichen Einkommens dar, welches sich im genannten Zeitraum auf 800 000 Taler 
( = 1 Mill. rheinische Gulden) vervierfachte. Die Darstellung des weit schwieriger 
faßbaren ordentlichen Einkommens (S. 17: 200 000 bis 500 000 Taler; nach den 
venetianischen Gesandtschaftsberichten im J. 1559 400 000 Taler) sowie des Schul
denwesens findet dagegen nur wenig Raum. In allen Einzelheiten untersucht wird 
die Besteuerung der einzelnen Stände und die Entwicklung der Steuerarten (S. 25— 
46). Die steuertechnische und quantitative Erfassung der Budgets von 1527 bis 1617 
schließt die Arbeit ab (S. 47—78, im Anhang drei umfangreiche Tabellen). 

Im Unterschied zu A. Beers Arbeit liegt der Wert von Gindelys Untersuchung, 
die bestechend klar aufgebaut ist, nicht nur in der Fülle finanzgeschichtlich inter
essanter Einzelsummen. Ihre Ansätze zur gesellschafts- und wirtschaftsgeschicht
lichen Auswertung der verwendeten Finanz- und Steuerquellen sind sehr ergiebig 
und verdienten weitergeführt zu werden: 

Aus den Schätzungen des Gesamtvermögens der Stände ab dem 2. Quartal des 
16. Jahrhunderts wird das Verarmen des Adels infolge der steuerlichen Dauer
belastung zu Zwecken des Türkenkrieges ersichtlich. Die Auswirkungen neuer Zölle 
und indirekter Steuern auf Handel, Gewerbe und Landwirtschaft werden vorge
führt. Von Wert sind die statistischen Rückschlüsse auf die Gesamtzahl der be
steuerbaren Bauernanwesen und Stadthäuser, wobei sich Gindely der Gefahr von 
Fehlschätzungen stets wohl bewußt ist. Selbst an der Grenze der Aussagefähigkeit 
seiner Quellen (z. B. hinsichtlich der in den Steuerinstruktionen nicht faßbaren 
Taglöhner, Hausbediensteten und Fremden) stellt er weiterführende Überlegun
gen und Schätzungen an. 

A. Beers Darstellung mangelt es demgegenüber an der Übersichtlichkeit des Auf
baus und an einer anspruchsvolleren Fragestellung. Die Einordnung der Maßnah
men auf dem Finanzsektor in den großen Rahmen der Staatsreform wird nicht 
hinreichend geleistet. Die Arbeit ist auf weiten Strecken in Gefahr, sidi in die De
tails von Denkschriften und Gutachten zu verstricken. 

Einleitend werden die Verdienste des am Vorbild Preußen orientierten Grafen 
Friedrich Wilhelm Haugwitz um die Reformen des Kameral-, Bank- und Militär
finanzwesens seit 1742 gewürdigt. Die von Maria Theresia mit großem Interesse 
verfolgten Bemühungen des Grafen Hatzfeld und des später mit ihm konkurrie
renden Grafen Zinzendorf um die Bewältigung der im Verlauf des Siebenjährigen 
Krieges gewaltig angestiegenen Staatsschulden stehen im Zentrum des Teils II, 
welcher auch auf Einzelheiten der Ausgabe dnes Papiergeldes durch die Wiener 
Stadtbank 1762 eingeht. Ebenfalls im Detail setzt sich Beer mit den Bemühungen 
um die Herabsetzung des Zinsfußes für die Staatsschulden auseinander. 

An den Darstellungsteil (S. 3—76) schließen umfangreiche, quellen- und zahlen-
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übersättigte Exkurse über Baron Wiesenhütten, die Finanzreform des Grafen 
Haugwitz, die Kosten des Siebenjährigen Kriegs sowie die Zinsreduktion an (S. 
77—135). Eine abschließende Tabelle gibt Aufschluß über die Entwicklung der 
Staatsschulden von 1765 bis 1780. 

Eine den beiden Neudrucken zugrundeliegende einheitliche Konzeption des Ver
lags konnte der Rezensent nicht entdecken. 

München H e l m u t R a n k l 

Brigitte H oll, Hofkammerpräsident Gundaker Thomas Graf Starhemberg 
und die österreichische Finanzpolitik (1703—1715). 

Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1976, 453 S. (Archiv für 
österreichische Geschichte 132). 

Die vorliegende, von Alfred Hoffmann angeregte Studie widmet sich einer sehr 
wichtigen, aber auch dornenrdchen Fragestellung: den Finanzen der österreichisdien 
Territorien am Anfang des 18. Jahrhunderts. Dabei liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit auf einer Untersuchung der Rolle des Hofkammerpräsidenten Graf Star
hemberg und seiner Wirksamkeit als Finanzminister. 

Dem Leser wird dabei vortrefflich das Chaos der damaligen Finanzverwaltung 
und die Hilflosigkeit der Kaiser Leopold L, Joseph I. und Karl VI. auf finanziel
lem Gebiet vor Augen geführt. H. stellt in ihrer Studie dem Österreich des „jubeln
den Barocks" das düstere Bild eines Staates gegenüber, der in „wahrhaft hals
brecherischer Weise am Rande des Ruins dahin balancierte". Sie zeichnet hier auf
grund ihrer profunden Aktenstudien eine Skizze der finanziellen Misere des Habs
burgerstaates, die in derselben Epoche auch für viele andere Staaten typisch war, 
wie z. B. für Frankreich oder Kurbayern, um nur zwei zu nennen. 

Wenn die Verfasserin zwei Gründe für die finanzielle Misere des damaligen 
Österreich angibt, nämlich erstens den Partikularismus und Eigennutz der Stände 
und zweitens die schwerfällige Finanzverwaltung, so ist der erste Grund nur mit 
Einschränkungen zu akzeptieren; denn die Autorin beurteilt m. E. die Rolle der 
Landstände zu negativ, zu sehr vom Standpunkt des Hofkammerpräsidenten aus. 
Gerade bei der schwerfälligen landesfürstlichen Finanzverwaltung haben diese 
Stände in der Administration sehr Positives geleistet und zur Vermeidung des 
Staatsbankrottes beigetragen. Nebenbei sei vermerkt, daß man in fast allen Län
dern Europas feststellen kann, daß dort damals die ständische Finanzverwaltung 
viel billiger und effektiver arbeitete als die landesherrliche. 

Voll und ganz ist selbstverständlich der anderen zitierten Ursache der Finanz
misere Österreichs zuzustimmen: die damals in sehr vielen Staaten übliche schwer
fällige, korrupte, personell überbesetzte Finanzverwaltung, verbunden mit der 
durch eine verschwenderische Hofhaltung und durch zahlreiche Pensions- und Grati
fikationszahlungen verursachte Verschuldung der Staatskasse. 

Wenn die Habsburger Monarchie trotz dieser trostlosen Lage im Spanischen 
Erbfolgekrieg weiterbestehen und sogar ihre Macht erweitern konnte, so sieht die 
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